
Rieder Media | Pressemitteilung Geneva Group International

Umsatzsteuer

Finanzämter wenden
umsatzsteuerliche Organschaft

Zürich/Rothenburg o.d.T., den 05. 08

Unternehmen, die über sogenannte
Organschaften ihre Umsatzsteue
belastung optimieren, haben dringenden
Handlungsbedarf. „Spätestens ab
Jahr 2012 übernimmt auch die Finan
verwaltung die neue, verschärfte
Position des Bundesfinanzhofes (BFH)“,
warnt Steuerberater Otto Schöller von
der Kanzlei Jakoby Dr. Baumhof in
Rothenburg ob der Tauber.
aus einem Schreiben des Bu
ministeriums der Finanzen (BMF)
05. Juli 2011 hervor. Schöller: „Wer sich
nicht bis Jahresende 2011 darauf
stellt, dem kann ab 2012 eine höhere
Belastung bei der Umsatzste
drohen.“

Im Steuerrecht ist eine Orga
Gruppe gemeinsam besteuerter
nehmen. Diese Organschaft wird als
wirtschaftliche Einheit beha
als ein Steuerpflichtiger. Im Umsat
steuerrecht liegt eine Organ
wenn die Organgesellschaft nach dem
Gesamtbild der tatsächlichen Verhäl
nisse finanziell, wirtschaftlich und
organisatorisch in das Unternehmen des
Organträgers eingegliedert ist.
Leistungen der als Organschaft b
handelten Unternehmen unte
unterliegen dann nicht der Umsat
steuer.
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Mit zwei Urteilen hat der BFH im Jahr
2010 die bisherige Rechtsprechung g
ändert. Voraussetzung für eine
finanzielle Eingliederung ist
bei einer Kapital- als auch bei einer
Personengesellschaft als Organträger,
dass dieser Organträger selbst u
mittelbar oder mittelbar an der Orga
gesellschaft beteiligt ist. Fehlt eine
solche Beteiligung, kann sie auch nicht
durch einen Beherrschungs
winnabführungsvertrag ersetzt werden.
Früher genügte es für die Eingliederung
einer GmbH in eine Personengesel
schaft schon, wenn nur ihre G
sellschafter mit Stimmenmeh
GmbH beteiligt waren.

In allen offenen Fällen sind laut BMF
Schreiben die neuen Grundsätze anz
wenden – also auch rückwir
die Anwendung der neuen Grund
zu erleichtern, hat das BMF alle
eine Übergangsregelung gescha
stellt Schöller, dessen Kanzlei Mi
im internationalen Beratungsve
Geneva Group International (GGI) ist
klar. Danach wird die Finanzverwa
nicht beanstanden, wenn betroffene
Unternehmen für alle Umsä
01. Januar 2012 unter Beru
aktuelle Regelung weiterhin eine
finanzielle Eingliederung annehmen.
Schöller: „Betroffenen Unterne
in der Regel zu empfehlen, diese Übe
gangsregelung in Anspruch zu nehmen.
Das sichert den Vorsteuerabzug bis
zum Jahresende 2011.“

In allen Fällen der umsatzsteuerlichen
Organschaft sollten die Unternehmen
prüfen, ob sie die verschärften Vorau
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setzungen erfüllen. „Ist das nicht der
Fall, muss das Unternehmen en
scheiden, ob weiterhin eine umsat
steuerliche Organschaft gewollt ist und
sich die Voraussetzungen dafür
schaffen lassen oder ob die Organschaft
ab 2012 endet“, betont Steue
Schöller, „in beiden Fällen bleibt nicht
mehr viel Zeit, die entsprechenden G
staltungen umzusetzen.“

Dieser Text hat 2.883 Zeichen.

Hinweis für die Redaktion:

Die Geneva Group International
operationen unabhängiger Anwaltskanzleien, Steuerberatungs
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unternehmensberatungen. 318
firmen mit 520 Büros und 17.620
Im Jahr 2010 haben sie einen kumulierten Umsatz von 4,
Durch eine hervorragende Zusammenarbeit bieten GGI
multidisziplinäre Beratung zu allen g
Rechtsfragen.

Die fachübergreifende Sozietät Jako
bietet als GGI-Mitglied ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
Sozietät berät bundesweit und international.

Fachfragen beantwortet gerne:

Otto Schöller
Steuerberater
Jakoby Dr. Baumhof GbR
Bahnhofstraße 15
D-91541 Rothenburg/Tbr.
Telefon: +49 (0) 98 61 | 94 05
Telefax: +49 (0) 98 61 | 94 05
E-Mail: kanzlei@jakoby-baumhof.de
Internet: www.jakoby-baumhof.de
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